
 
 

AMTSBLATT 
für den Landkreis Celle 
 

 
 

52. Jahrgang Celle, den 03.06.2022 Nr. 64  
 
 

Herausgeber: Landkreis Celle - Trift 26 - Postfach 32 11 - 29232 Celle - Tel. 05141 - 9160 - www.landkreis-celle.de 

Inhalt 
 
A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES 

564 Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Gebäudewirtschaft und Klimaschutz und Ausschuss für Umwelt 
und ländlichen Raum am 09.06.2022 

564 3. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Celle für das Haushaltsjahr 2022 und Bekanntma-
chung 

 

B. BEKANNTMACHUNGEN DER GEMEINDEN, SAMTGEMEINDEN, GEMEINDEFREIEN BEZIRKE UND 
ZWECKVERBÄNDE 

567 Gemeinde Eschede, Ortsratssitzung Habighorst am 14.06.2022 

 

C. BEKANNTMACHUNGEN ANDERER STELLEN 

 

 

D. SONSTIGE MITTEILUNGEN 

 

 

  



Amtsblatt für den Landkreis Celle Nr. 64 vom 03.06.2022 

- 564 - 

A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES 
 
Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Gebäudewirtschaft und Klimaschutz und Ausschuss für Umwelt und ländli-
chen Raum am 09.06.2022 
 
Donnerstag, 09.06.2022, 14:30  Uhr findet eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Gebäudewirtschaft 
und Klimaschutz des Landkreises Celle im Kreistagssaal, Celle, Trift 26 statt. 
 
 
Tagesordnung: 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit, der Tagesord-

nung 

2. Einwohnerfragestunde 

3. E-Fuels – Vortrag 

4. Wasserstoff- und Ammoniakgewinnung - Vortrag 

5. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 21.04.2022 

6. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 10.05.2022 

7. Erarbeitung von technischen Raumluft-Klima-Konzepten für alle Schulgebäude der Schulen in Trägerschaft des 
Landkreises Celle, die eine ausreichende Be- und Entlüftung der Klassenräume sicherstellen Vorlage: 
0087/2022  

8. Bericht des Landrats über wichtige Angelegenheiten 

9. Mündliche Anfragen 

10. Einwohnerfragestunde 

 
Landkreis Celle 
 

Flader 
Landrat 
 

- - - 
 
3. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Celle für das Haushaltsjahr 2022 und Bekanntmachung 
 
3. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Celle für das Haushaltsjahr 2022 
 
Aufgrund des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit §§115 ff des 
NKomVG hat der Kreistag des Landkreises Celle in der Sitzung am 10.03.2022 folgende Nachtraghaushaltssatzung 
beschlossen:   
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§ 1 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 

 
 

die bisherigen 
festgesetzten Ge-
samtbeträge von 

erhöht um vermindert 
um 

und damit der 
Gesamtbetrag 
des Haushalts-

plans ein-
schließlich der 
Nachträge fest-

gesetzt auf 

Euro 

Ergebnishaushalt      

ordentliche Erträge 
 

356.409.400 
 

21.566.700 
 

1.697.000 
 

376.279.100 

ordentliche Aufwendungen 
 

366.937.500 
 

19.816.000 
 

2.204.300 
 

384.549.200 

außerordentliche Erträge 40.000 0 0 40.000 

außerordentliche Aufwendungen 40.000 0 0 40.000 

Finanzhaushalt     
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit 

 
346.108.800 

 
21.566.700 

 
1.697.000 

 
365.978.500  

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit 

 
344.184.500 

 
19.807.700 

 
2.204.300 

 
361.787.900  

Einzahlungen für Investitionstätigkeit  
 

4.911.400 151.400  0  
 

5.062.800 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
 

33.317.300  16.429.300 0  
 

49.746.600 

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  
 

28.883.000 
 

16.277.900 0  
 

45.160.900 

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 
 

8.916.800 
 

0 
 

500.000 
 

8.416.800 

Nachrichtlich     
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanz-
haushalts 

 
379.903.200 

 
37.996.000  

 
1.697.000  

 
416.202.200 

Gesamtbetrag der Auszahlungen des Fi-
nanzhaushalts 386.418.600 

 
36.237.000  

 
2.704.300 

 
419.951.300 
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Für den Eigenbetrieb Breitbandausbau werden 
 

 
 

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamtbeträge 
von 

erhöht um vermindert 
um 

und damit der 
Gesamtbetrag 
des Haushalts-

plans ein-
schließlich der 
Nachträge fest-

gesetzt auf 

Euro 

Ergebnishaushalt      

ordentliche Erträge 2.888.500 341.600 0 3.230.100 

ordentliche Aufwendungen 2.888.500 341.600 0 3.230.100 

Finanzhaushalt     
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig-
keit 8.170.800 2.264.100 0 10.434.900 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig-
keit 7.314.200 2.264.100 0 9.578.300 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit  13.600.000 0 0 13.600.000 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28.859.500 10.000.000 0 38.859.500 

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  15.259.500 10.000.000 0 25.259.500 

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.091.500 232.600 0 2.324.100 

Nachrichtlich     
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanz-
haushalts 37.030.300 12.264.100 0 49.294.400 

Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanz-
haushalts 38.265.200 12.496.700 0 50.761.900 

 
Für den Wirtschaftsplan für das Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) werden 

 

 
 

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamtbeträge 
von 

erhöht um vermindert 
um 

und damit der Ge-
samtbetrag des 

Haushaltsplans ein-
schließlich der 

Nachträge  
festgesetzt auf 

Euro 

Erfolgsplan       

Erträge 2.566.000 0 9.600 2.556.400 

Aufwendungen 2.482.900 122.200 0 2.605.100 

Finanzplan     

Einzahlungen  2.568.400 46.000 9.600 2.604.800 

Auszahlungen  2.441.900 170.200 0 2.612.100 

 
§ 2 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kre-
ditermächtigung) des Landkreises Celle wird gegenüber der bisherigen Festsetzung für das Haushaltsjahr 2022 in 
Höhe von 28.405.900 € um 16.277.900 € erhöht und damit auf 44.683.800 € neu festgesetzt.  
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kre-
ditermächtigung) des Eigenbetriebes Breitbandausbau wird gegenüber der bisherigen Festsetzung für das Haushalts-
jahr 2022 in Höhe von 15.259.500 € um 10.000.000 € erhöht und damit auf 25.259.500 € neu festgesetzt.  
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kre-
ditermächtigung) des Kreisaltenpflegheims Winsen/Aller wird gegenüber der bisherigen Festsetzung für das Haus-
haltsjahr 2022 in Höhe von 5.000 € um 34.000 € erhöht und damit auf 39.000 € neu festgesetzt.  

§ 3 
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Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises Celle wird gegenüber der bisherigen Festset-
zung aus der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 49.704.000 € um 20.645.000 € 
erhöht und damit auf 70.349.000 € neu festgesetzt.  
 
Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2022 für den Eigenbetrieb Breit-
bandausbau wird nicht geändert.  
 
Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2022 für das Kreisaltenpflege-
heim Winsen/Aller wird nicht geändert.  

 
§ 4 
 

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite vom Landkreis Celle für das Haushaltsjahr 2022 beansprucht 
werden dürfen, wird nicht verändert. 

 
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite vom Eigenbetrieb Breitbandausbau für das Haushaltsjahr 
2022 beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert. 
 
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite von der Sonderkasse des Kreisaltenpflegeheims Winsen/Al-
ler für das Haushaltsjahr 2022 beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert. 

 
§ 5 

 
Die Umlagesätze der Kreisumlage werden nicht geändert. 
 
Celle, den 18.03.2022 
Landkreis Celle 
 
Flader 
Landrat 
 
Bekanntmachung der 3. Nachtragshaushaltssatzung  
 
Die vorstehende 3. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 vom 18.03.2022 gebe ich hiermit öffentlich 
bekannt. 
 
Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat mit Erlass vom 01.06.2022 - Az. 32.17-10302-351 -die 
genehmigungspflichtigen Bestandteile der 3. Nachtragshaushaltssatzung gemäß §§ 119 Abs. 4 und 
120 Abs. 2 NKomVG sowie § 130 Abs. 3 und Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 120 Abs. 2 NKomVG genehmigt. Bezüglich der 
genehmigungspflichtigen Bestandteile, die mit der 3. Nachtragshaushaltssatzung nicht geändert wurden, gilt der Erlass 
vom 22.04.2021, geändert durch Erlasse vom 02.09.2021 und 15.11.2021, fort.   
 
Der 3. Nachtragshaushaltsplan liegt im Anschluss an diese Verkündung gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG an sie-
ben Tagen zur Einsichtnahme im Kreishaus Celle, Speicherstraße 2, Gebäude 4, Eingang B, Zimmer 224, während 
der Öffnungszeiten am Montag und Dienstag von 8.00 bis 16.00 Uhr, am Mittwoch von 8.00 bis 13:00 Uhr, am Don-
nerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und am Freitag von 8.00 - 13.00 Uhr öffentlich aus. 
 
Celle, den 03.06.2022 
Landkreis Celle 
 
Flader 
Landrat 
 

- - - 
 
B. BEKANNTMACHUNGEN DER GEMEINDEN, SAMTGEMEINDEN, GEMEINDEFREIEN BEZIRKE UND 

ZWECKVERBÄNDE 
 
Gemeinde Eschede, Ortsratssitzung Habighorst am 14.06.2022 
 
Gemeinde Eschede, Öffentliche Bekanntmachung zur Sitzung des Ortsrates Habighorst am Dienstag, den 
14.06.2022, um 19:30 Uhr 
 
Ort: im Feuerwehrgerätehaus Habighorst. 
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Tagesordnung: 

1. Eröffnung der Sitzung 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der anwesenden Ortsratsmitglieder, der Beschlussfähigkeit und 
der Tagesordnung 

3. Bericht des Ortsbürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde 

4. Fragezeit der Einwohner 

5. Tempo 30 in Habighorst 

6. Antrag der Freiwilligen Feuerwehr auf Gewährung eines Zuschusses 

8. Anfragen und Anregungen der Ortsratsmitglieder 

9. Fragezeit der Einwohner 
 
Gemeinde Habighorst L.S. 
 
Lange 
Bürgermeister 
 

- - - 
 
C. BEKANNTMACHUNGEN ANDERER STELLEN 
 
 
D. SONSTIGE MITTEILUNGEN 


